
1erre Maraval handelt über „L’Eglise duMonophysitismus iegt nahe, wıe selber
sieht. IVeme siecle l’esclavage“. TOTZ er

doktrinären. Ablehnung der Sklaverei konnteRegensburg Woffgang Beinert die Kirche b  ger  en Gesetze B-
..  dern und wollte auch durch Radikallösun-

ORALTHEOLOGI gpen die entliche Ordnung -  en sehr
tören, die auf die Sklaverei

CADEMIA ALFONSIANA, Studia moralia angewlesen wWwal Das eolog: Denken
VIIL Ooma 1970. TOS! .  Der „L’Assurance marıtıme chez les theolo-
Die Studia moralia der Academia Alfon- gz1ens XVe et XVIe siecles”

Vereecke U. Beispiel Von Johannes
siana mM Rahmen der Päpstlichen Lateran- Maior auf. Boelaars weist auf die Mög-
universität erscheinen in ınem  B ichkeit mehrerer cakramentaler Formen der
stattlichen Band und Sinı! ein Zeugnis Aei- Pı< aunßer der Einzelbeichte („L’indoleß  iger Forschung und exakter @1' Die giurisdizionale la trutiura udizlale Fn]
emen 5 weithin moraltheologisch, sacramento della penitenza”). Bernhard Ha-
bieten aber üb: hinaus eine gesamt- ring macht ın ceinem Diskussionsbeitragtheologische Information, d bei der Un- „Verso una soluzione ecumenica de DIO-überschaubarkeit der Fachliteratur auch dem blema dei matrimoni misti‘  A auf einschlägigeFachmann Ü ist. urze ate' Summa-
rıen leiten Beiträge ein, alle in le- ungelöste Probleme und gibt kKonkrete
benden Sprachen es!  en cind. Anregungen und wertvolle seelsorgliche

Ratschläge. Den bildet die Festvor-
Domenico Capone faßt seinem Beitrag lesung 5 Inauguration 1970/71 „The 1N-
„La verita nella COscıienza morale‘ die Ira- 111} of the Pope the first und second
dition und ] Ergebnisse iMn Vatican Councils” VO  v John Riordan.
spricht mit seinen christlich-biblischen Ge- Interessant sind auch die Mitteilungen überdankengängen hauptsächlich romanische Le- die Neugestaltung des akademischen Lebens
. Jan Flipsen zeig seiner Arbeit in der Chronik .  ber das 1969/70 S

‚Spannung zwischen Glaube und elt” D Roger Roy.MU| nicht LUr treffend Tie= Alle Verfasser cehen die Trobieme ohne
tieren kann, sondern auch essen usfüh- voreiliges Vorpres uS iner gewissen
rungen über die Ambivalenz der weitlichen römischen Distanz, sie Schreiben wohlwol-Strukturen gut verstanden und ausgewertet
hat. Buch, Gedankenwelt und „Der Academia Altonsiana danken für die Be-

end und ausgleichend Man mufß daher der
nackte Affe“ S Morris machen den reicherung, scie len esern der StudiaAutftsatz „Ethische Fragen, aufgeworfen durch Moralia vermittelt.ethologische Lösungen“ S 05se Endres 17 Karl Böcklingerbesonders Darstellung, Bewertung
und Beurteilung verdienen den Ausdruck JOHANNES (Hg.), Abtreibungder ‚„Mesotes” in des Wortes bestem Sinne.

DTO und CONnfIra., Tyrolia,Die Zusammenstellung von phonse Hunm- Echter, Würzburg 1971. Kart. lam. r“bert „Les de SexXualı dans le Nou-
Testament“ bringt zunächst eiıne g- Der Münchener Moraltheologe hat in die-

S Bestandsaufnahme des biblischen Be- S Band Beiträge von Medizinern, Natur-
fundes Unsittlichkeit der außerehelichen wissenschaftlern, osophen und Juristen
und widernatürliche Sexualität, zeig! ber zusammengestellt und mit der Aufforderung
auch, der Bibel TOLIZ klarer Aussage nach toleranter Diskussion des Für und Wi-

der 1Nes Schwangerschaftsabbruchs verbun-und klarer Grundsätze je!  de einseitige posi- den Er wendet sich damit gleicher Weisetıve oder negative) Betonung der Ge-
AIl Leser ÖOsterreich WIie der Bundes-schlechtlichkei: fernliegt. „Zum Problem der republi Deutschland, wo ese Fragen ceıtExkommunikation nach dem Matthäus- längerem ebhaft ffentlich diskutiert WerTr-Evangelium” He:  INnNz Giesen die

enZurechtweisungsstelle S 18, 15  — (im Ver-
gleich Mt 16, und Jo 20, 23), das Bild S  Wolfgang ickler, Mitarbeiter vVon Konrad
vom Ausreißen der Glieder (Mt 1 ' 8 Lorenz, berichtet aAUuUSs der Verhaltensphysio-
und die eichnisse vom Unkraut unter dem Jogie a  ber Anpassungen 1m tierischen Be-
Weizen (Mt 13, 24 und Fischfang rel| n Populationsdichten. Den Nicht-
(13, 47 £) Unsere eit ist die Ära der cOhrist- biologen wird seine Feststellung überraschen,
en Eschatologie, die Moraltheologie ist d e5 bei sozial ebenden Wirbeltieren unter
das eschatologische Geheimnis Christi, durch bestimmten Bedingungen regeimäßig
den WITr der GSünde absterben und in Chri- Vernichtung der Leibesfrucht kommt. Er
stus leben diesen Ergebnissen kommt macht Beispielen des Sozialverhaltens und

der Fortpflanzungsregulation unter sozialemRobert Koch in einer Arbeit „L’eschatologie Dru Streßsituationen deutlich,dans la ologie catholique contemporaine.
Son importance DOUTFr la ologie morale‘‘ gewisser 61 der Mensch mit seinen
(mit inem großen erblick über die theo- Problemen der Bevölkerungsdichte und der
logische ltera| Geburtenkontrolle keine Sonderstellung e1in-

Monophysitismus liegt nahe, wie K. selber 
sieht. 
Regensburg Wolfgang Beinert 

MORALTHEOLOGIE 

ACADEMIA ALFONSIANA, Studia moralia 
VIII. (474.) Roma 1970. Brosdt. 
Die Studia moralia der Academia Alfon­
siana im Rahmen der Päpstlichen Lateran­
universität erscheinen jährlidt in einem 
stattlidten Band und sind ein Zeugnis ßei­
Biger Forsdtung und exakter Arbeit. Die 
Themen sind zwar weithin moraltheologisdt, 
bieten aber darüber hinaus eine gesamt­
theologisdte Information, die bei der Un­
übersdtaubarkeit der Fachliteratur audt dem 
Fadtmann neu ist. Kurze lateinisdte Summa­
rien leiten die Beiträge ein, die alle in le­
benden Spradten geschrieben sind. 
Domenico Capone faßt in seinem Beitrag 
,,La verita nella coscienza morale" die Tra­
dition und neue Ergebnisse zusammen und 
spricht mit seinen dtristlidt-biblisdten Ge­
dankengängen hauptsäc:hlidt romanische Le­
ser an. ]an Flipsen zeigt in seiner Arbeit 
,,Spannung zwisdten Glaube und Welt", daB 
er Helmut Thielicke nidtt nur treffend zi­
tieren kann, sondern auc:h dessen Ausfiih­
rungen über die Ambivalenz der weltlic:hen 
Strukturen gut verstanden und ausgewertet 
hat. Buch, Gedankenwelt und Film „Der 
nackte Affe" von D. Morris madten den 
Aufsatz „Ethisc:he Fragen, aufgeworfen durc:h 
ethologisc:he Lösungen" von Josef Endres 
besonders aktuell. Darstellung, Bewertung 
und Beurteilung verdienen den Ausdruck 
der ,,Mesotes" in des Wortes bestem Sinne. 
Die Zusammenstellung von Alphonse Hum­
bert „Les pedtes de sexualite dans le Nou­
veau Testament" bringt zunäc:hst eine ge­
naue Bestandsaufnahme des biblisdten Be­
fundes zur Unsittlic:hkeit der außerehelichen 
und widernatürlic:hen Sexualität, zeigt aber 
auch, daß der Bibel trotz klarer Aussage 
und klarer Grundsätze jede einseitige (posi­
tive oder negative) Betonung der Ge­
sc:hledttlidtkeit fernliegt. ,,Zum Problem del' 
Exkommunikation nac:h dem Matthäus­
Evangelium" behandelt Heinz Giesen d,ie 
Zuredttweisungsstelle Mt 18, 15 ff (im Ver­
gleidt Mt 16, 19 und Jo 20, 23), das Bild 
vom Ausreißen der Glieder (Mt 18, 8 f) 
und die Gleidtnisse vom Unkraut unter dem 
Weizen (Mt 13, 24 ff) und vom Fischfang 
(13, 47 f). Unsere Zeit ist die Ära der c:hrist­
lic:hen Esc:hatologie, die Moraltheologi~ ist 
das esdtatologische Geheimnis Christi, durdt 
den wir der Sünde absterben und in Chri­
stus leben: Zu diesen Ergebnissen kommt 
Robert Koch in seiner Arbeit „L'esc:hatologie 
dans la theologie catholique contemporaine. 
Son importance pour 1a theologie morale" 
(mit einem großen Oberblick über die theo­
logische Literatur). 
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Pierre Maraval handelt über „L 'Eglise du 
IVeme siede et l'esclavage". Trotz aller 
doktrinären. Ablehnung der Sklaverei konnte 
die Kirc:he die bilrgerlidten Gesetze nidtt 
ändern und wollte audt durdt Radikallösun­
gen die öffentlidte Ordnung nidtt zu sehr 
stören, die auf die Sklaverei wirtsdtaftlidt 
angewiesen war. Das theologisc:he Denken 
über „L' Assurance maritime dtez les theolo­
giens des XVe et XVIe siecles" zeigt 
L. Vereecke u. a. am Beispiel von Johannes 
Maior auf. H. Boelaars weist auf die Mög­
lidtkeit mehrerer sakramentaler Formen der 
Buße außer der Einzelbeic:hte hin (,,L'indole 
giurisdizionale e la struttura giudiziale del 
sacramento della penitenza"). Bernhard Hä­
ring macht . in seinem Diskussionsbeitrag 
,,Verso urta soluzione ecumenica del pro­
blema dei matrimoni misti" auf einsc:hlägige 
ungelöste Probleme hin und gibt konkrete 
Anregungen und wertvolle seelsorglic:he 
Ratschläge. Den Sc:hluß bildet die Festvor­
lesung zur Inauguration 1970/71 „The in­
fallibility of the Pope in the first und second 
Vatican Councils" von John O' Riordan. 
Interessant sind auch die Mitteilungen über 
die Neugestaltung des akademisdten Lebens 
in der Chronik über das Jahr 1969/70 von 
Roger Roy. 
Alle Verfasser sehen die Probleme ohne 
voreiliges Vorpresc:hen aus einer gewissen 
römischen Distanz, sie schreiben wohlwol­
lend und ausgleic:hend: Man muß daher der 
Academia Alfonsiana danken fiir die Be­
reidterung, die sie allen Lesern der Studia 
Moralia · vermittelt. 
Linz Karl Böcklinger 

GRONDEL JOHANNES (Hg.), Abtreibung -
pro und contra. (131.) Tyrolia, Innsbruck. 
Echter, Würzburg 1971. Kart. lam. S 98.-. 
Der Münc:hener Moraltheologe hat in die­
sem Band Beiträge von Medizinern, Natur­
wissensc:haftlern, Philosophen und Juristen 
zusammengestellt und mit der Aufforderung 
nach toleranter Diskussion des Für und Wi­
der eines Sdtwangersc:haftsabbrudts verbun­
den. Er wendet sic:h damit in gleidter Weise 
an Leser .in Österreic:h wie in der Bundes­
republik Deutsc:hland, wo diese Fragen seit 
längerem lebhaft öffentlidt diskutiert wer­
den. 
Wolfgang Wickler, Mitarbeiter von Konrad 
Lorenz, berichtet aus der Verhaltensphysio­
logie über Anpassungen im tierischen Be­
reich an Populationsdichten. Den Nicht­
biologen wird seine Feststellung iiberrasdten, 
daB es bei sozial lebenden Wirbeltieren unter 
bestimmten Bedingungen regelmäßig zur 
Vernidttung der Leibesfrudtt kommt. Er 
macht an Beispielen des Sozialverhaltens und 
der Fortpflanzungsregulation unter sozialem 
Druck und in Streßsituationen deutlidt, daß 
in gewisser Hinsicht der Mensdt mit seinen 
Problemen der Bevölkerungsdidtte und der 
Geburtenkontrolle keine Sonderstellung ein-



nımmt, sondern daß 05 im Tierreich bio- Y in hren Vorschlägen von dem Be-
ogische Mechanismen ein Entwil mühen bestimmt, ctr.  iche Regelungen
stillstandes bei schon bestehender Gravidität zu finden, die ınen  @‘ wirksamen Rechtsschutz
(sog. chwangerschaftsblock) und des Ab- zu geben vermögen. Einigkeit bestand darin,
sterbens bereits angelegter Früchte gibt in den ersten vier Wochen nach der Be-
childert B-  v UT ese 5 dem fruchtung durch Strafandrohung den Schutz
Bereich der Verhaltensphysiologie, sondern nicht gewährleisten zZzu können Während
zeig klar auf, WEe. Konsequenzen
TODlIleme menschlicher Gemeinschaften dar- über d  1esen er h:  1INaus  H sah, Kon-

aber eine Minderheit Ine Notwendigkeit
15 gezZügen werden können. Die Sexualität fliktfälle Ausnahmen festzulegen, über die
wird von ihm nicht allein auf Nachkommen- Gutachterstellen entscheiden haben, hat
p  BUuNng orientiert gewertet, sondern die Mehrheit ihren inzwischen bekannten
>  Cr ihr auch hohe soOziale Vorschlag dahingehend formuliert, daf  6
tion der Partnerbindung und Du-Bezie- Betroffenen den ersten drei onaten der
hung ein. Schwangerschaft ediglich eıne Beratungs-

stelle ohne Entscheidungsrecht aufsuchenDer Soziologe Walter Menges versucht sollten, um in den Genuß der Stra  eine1)den Erfahrungen anderer Länder und den gelangen. wehrt sich abschließen: g-dort andersartigen strafrechtlichen Regelun- } i Vorwurf, der AlternativentwurfBeCNn Rückschlüsse auf die sOziale Bedeutung von idealistischen Vorstellungen überdes Abortes ı ziehen. Er stellt die augen- die Funktion eines weltlichenlebhafte Diskussion unl eine Fa-
milienplanung als 15ı Erscheinung ‚a\  iner Der Innsbrucker trafrechtler riedrich No-
demographischen ergangsphase dar. Auf wakowsk:; erläutert anschließen: kritisch lie
Grund ausländischer Zahlen wird versucht, Vorschläge der österreichischen Strafgesetz-das Ausmafßß provozierter Aborte in der kommission, ers als 17 vorherigenBundesrepubli euts T  n. Satz Sein deutscher Kollege geht VvVon der
Dabei werden sozialen Verhältnisse, die grundsätzlichen Notwendigkeit eines durch

Schwangerschaftsabbruch führen kön- Strafdrohung verschärften Schutzes ungebo-
nen, kurz gestreift, wobei die Wohn-
und Einkommensverhältnisse SOWIE Wunsch deutlich, sichtlich der ersten Phase

Lebens S, in seiner Erörterung wird
Vor der Nidation die en Voraus-oder Zwang ZUTr Erwerbstätigkeit im Vorder-

grund stehen. weist  — besonders darauf sefzungen. ın Osterreich vVon denen der Bun-
hin, die verschiedenen Ländern VOTI - desrepublik differieren. In der Erörterungliegenden Berichte aufzeigen, f ein weıt- des trafmaßes WEeIs na  ich auf
ehendes Verbot S Aborten eine die Diskrepanz zwischen der strafrechtlichen
Verschiebung ß eg ZUM illegalen ”raxis und den bisherigen österreichischen
Schwangerschaftsabbruch verursachC aber Lösungsvorschlägen E:  ine ausführliche
Abtrei ungen verhıiındern nicht ın der Auseinandersetzung den Indikationen
Lage ist. Er olgert aQus dem Vergleich der zı  z Schwangerschaftsabbruch macht deut-
Berichte Osteuropäischen mit westeuropäa- lich, den österreichischen Überlegun-15  .  chen Ländern, d  : der provozierte Abort en die Umschreibung und ggf. Ausweitung
mehrt eintritt, praktikable Methoden
auch als der Familienplanung Ver- der medizinischen Indikation Vordergrundsteht. hält eın örmliches Feststellungs-
end verbreitet sind.
einer Empfängnisverhütung noch unzurei- verfahren über die vorliegenden Gründe

Wichtiger, je unschärfer die Indika-
Der Strafrechtler Walter Hanack Setiz sich tionen vom Gesetzgeber formuliert ind.
miıt den Problemen ıner Reform des achdrücklich weist er m Ende Seines Auf-
5tG auseinander. Ausgangspunkt ist der satzes darauf hin, laß das Strafrecht nNu
von ihm mitverfaßte Alternativentwurf einer der Faktoren ist, die die Einstellung
Strafrechtsreform und die darin vertretene der Bevölkerung iın dieser rage bestimmt.
Auffassung, daß werdendes Leben R1n eigen-ständiges Rechtsgut sel. Er stellt diese Auf- spricht Sich mıit großer Entschiedenheit

Der Publizist Friedrich Graf JOoON Westphalen
Äußerungen der evangelischen die Beibehaltung der Strafandrohung nachund katholischen G- gegenüber. Ausführ- Art des jetzigen ,  S 218 au ine Liberali-lich wird dargestellt, durch das geltende sierung erscheint ihm als e1n Dammbruch,echt eın Schutz des werdenden Lebens die zuverlässige Rechtsordnun efähr-

eit NUr ungenügend gewährleistet WITF!  d. det. die wenigen Ausnahmen i
ÄAuch betont die partnerschaftliche Bedeu- S£rengen medizinischen Indikationen ZUBC-tun des helichen Geschlechtsverkehrs und lassen SEeIN sollen, hält Gutachterstellen
weist auf die einseitige Belastung des weib- mit Entscheidungsbefugnis Owile  >4 eine asch
lichen Partners durch möglicherweise B-  vr arbeitende Appellationsinstanz erforder-
gewollte Folgen der Partnerschaftsbeziehung lich. Die sonst von iner Liberalisierung des
hin. Detailliert werden sodann die Bewe Z1UE  O erwartete Vermeidung aller nachteili-
gründe aufgezeigt, die die Verfasser des Nebenwirkungen (Gesundheitsschädi-
Alternativentwurfes ihren Lösungsvor- durch nichtärztliche Behandlung) csieht
schlägen veranlafßt en. Beide Gruppen CTr ın den Änderungsvorschlägen Gtra

nimmt, sondern daß es im Tierreich bio­
logische Mechanismen eines Entwiddungs­
stillstandes bei schon bestehender Gravidität 
(sog. Schwangerschaftsblock) und des Ab­
sterbens bereits angelegter Früchte gibt. W. 
schildert nicht nur diese Befunde aus dem 
Bereich der Verhaltensphysiologie, sondern 
zeigt klar auf, welche Konsequenzen für die 
Probleme menschlicher Gemeinschaften dar­
aus gezogen werden können. Die Sexualität 
wird von ihm nicht allein auf Nachkommen­
erzeugung hin orientiert gewertet, sondern 
er räumt ihr auch eine hohe soziale Funk­
tion in der Partnerbindung und Du-Bezie­
hung ein. 
Der Soziologe Walter Menges versucht aus 
den Erfahrungen anderer Länder und den 
dort andersartigen strafrechtlichen Regelun­
gen Rückschlüsse auf die soziale Bedeutung 
des Abortes zu ziehen. Er stellt die augen­
bliddich lebhafte Diskussion um eine Fa­
milienplanung als typische Erscheinung einer 
demographischen Obergangsphase dar. Auf 
Grund ausländischer Zahlen wird versucht, 
das Ausmaß provozierter Aborte in der 
Bundesrepublik Deutschland zu umgrenzen. 
Dabei werden die sozialen Verhältnisse, die 
zum Schwangerschaftsabbruch führen kön­
nen, nur kurz gestreift, wobei die Wohn­
und Einkommensverhältnisse sowie Wunsch 
oder Zwang zur Erwerbstätigkeit im Vorder­
grund stehen. M. weist besonders darauf 
hin, daß die aus verschiedenen Ländern vor­
liegenden Berichte aufzeigen, daß ein weit­
gehendes Verbot von Aborten zwar eine 
Verschiebung vom legalen zum illegalen 
Schwangerschaftsabbruch verursacht, aber 
Abtreibungen zu verhindern nicht in der 
Lage ist. Er folgert aus dem Vergleich der 
~erichte ~us osteuropäischen mit westeuropä­
ischen Landem, daß der provozierte Abort 
auch als Mittel der Familienplanung ver­
mehrt eintritt, wenn praktikable Methoden 
einer Empfängnisverhütung noch unzurei­
chend verbreitet sind. 
Der Strafrechtler Walter Hanack setzt sich 
mit den Problemen einer Reform des § 218 
StGB_ auseinander. Ausgangspunkt ist der 
von ihm mitverfaßte Alternativentwurf zur 
Strafrechtsreform und die darin vertretene 
A~ff ~ssung, daß werde!'des Leben ein eigen­
standiges Rechtsgut sei. Er stellt diese Auf­
fassung Äußerungen aus der evangelischen 
und katholischen Kirche gegenüber. Ausführ­
lich wird dargestellt, daß durch das geltende 
Recht ein Schutz des werdenden Lebens zur 
Zeit nur ungenügend gewährleistet wird. 
Auch H. betont die partnerschaftliche Bedeu­
tung des ehelichen Geschlechtsverkehrs und 
weist auf die einseitige Belastung des weib­
lichen Partners durch möglicherweise nicht 
gewollte Folgen der Partnerschaftsbeziehung 
hin. Detailliert werden sodann die Beweg­
gründe aufgezeigt, die d\e Verfasser des 
Alternativentwurfes zu ihren Lösungsvor­
schlägen veranlaßt haben. Beide Gruppen 

waren in ihren Vorschlägen von dem Be­
mühen bestimmt, strafrechtliche Regelungen 
zu finden, die einen wirksamen Rechtsschutz 
zu geben vermögen. Einigkeit bestand darin, 
in den ersten vier Wochen nach der Be­
fruchtung durch Strafandrohung den Schutz 
nicht gewährleisten zu können. Während 
aber eine Minderheit eine Notwendigkeit 
über diesen Termin hinaus sah, für Kon­
fliktfälle Ausnahmen festzulegen, über die 
Gutachterstellen zu entscheiden haben, hat 
die Mehrheit ihren inzwischen bekannten 
Vorschlag dahingehend formuliert, daß die 
Betroffenen in den ersten drei Monaten der 
Schwangerschaft lediglich eine Beratungs­
stelle ohne Entscheidungsrecht aufsuchen 
sollten, um in den Genuß der Straffreiheit 
zu gelangen. H. wehrt sich abschließend ge­
gen den Vorwurf, der Alternativentwurf 
ginge von idealistischen Vorstellungen über 
die Funktion eines weltlichen Strafrechts aus. 
Der Innsbrucker Strafrechtler Friedrich No­
wakowski erläutert anschließend kritisch die 
Vorschläge der österreichischen Strafgesetz­
kommission. Anders als im vorherigen Auf­
satz sein deutscher Kollege geht er von der 
grundsätzlichen Notwendigkeit eines durch 
Strafdrohung verschärften Schutzes ungebo­
renen Lebens aus. In seiner Erörterung wird 
deutlich, daß hinsichtlich der ersten Phase 
vor der Nidation die rechtlichen Voraus­
setzungen. in Österreich von denen der Bun­
desrepublik differieren. In der Erörterung 
des Strafmaßes weist er nachdrücklich auf 
die Diskrepanz zwischen der strafrechtlichen 
Praxis und den bisherigen österreichischen 
Lösungsvorschlägen hin. Eine ausführliche 
Auseinandersetzung mit den Indikationen 
zum Schwangerschaftsabbruch macht deut­
lich, daß in den österreichischen Oberlegun­
gen die Umschreibung und ggf. Ausweitung 
der medizinischen Indikation im Vordergrund 
steht. N. hält ein förmliches Feststellungs­
verfahren über die vorliegenden Gründe für 
um so wichtiger, je unschärfer die Indika­
tionen vom Gesetzgeber formuliert sind. 
Nachdrücklich weist er am Ende seines Auf­
satzes daraÜf hin, daß das Strafrecht nur 
einer der Faktoren ist, die die Einstellung 
der Bevölkerung in dieser Frage bestimmt. 
Der Publizist Friedrich Graf von Westphalen 
spricht sich mit großer Entschiedenheit für 
die Beibehaltung der Strafandrohung nach 
Art des jetzigen § 218 aus. Eine Liberali­
sierung erscheint ihm als ein Dammbruch, 
der die zuverlässige Rechtsordnung gefähr­
det. Für die wenigen Ausnahmen, die aus 
strengen medizinischen Indikationen zuge­
lassen sein sollen, hält er Gutachterstellen 
mit Entscheidungsbefugnis sow.ie eine rasch 
arbeitende Appellationsinstanz für erforder­
lich. Die sonst von einer Liberalisierung des 
§ 218 erwartete Vermeidung aller nachteili­
gen Nebenwirkungen (Gesundheitsschädi­
gung durch nichtärztliche Behandlung) sieht 
er in den Änderungsvorschlägen i:ur Straf-
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rechtsreform nich  Sn gewährleistet. Er fordert Wanke über einen progra:  erten nter-
die eselilscha:l z..  S Banzen au in ıner  &‘ richt, der die er in Lage versetzen
großherzig egenden Hilfsaktion 0g soll, sich zZu dem Problem des S  J O ein

„Aktion Sorge ehr Möglich- eigenes rie erarbeiten. ] spricht
ke:  äten  s „gewollte Kinder“” zZzu schaften. esen Versuch, R PTa Kindern -
Der Artikel St erdings jeden Hinweis vorgefertigte Thesen nahezubringen versuchte
auf Familienplanung und Konzeptionsverhü- und offenbar deren Urteil auch -  . unmıit-
tung vermissen. \} Auseinandersetzung mit beeinfiußte. Dabei zeigte sich eın BrO-
den „Alternativ-Professoren (sO im Origi- Bes Informationsbedürfnis der ugendlichen
nal)} ıst nicht immer affektfrei. Die Gleich- und ein stark wachsender Wunsch nach PEIL-
setzung minder schwerwiegender Eigentums- sonlicher Beratun
delikte Verstößen gCcn 218 eın Den Abschluß des Bandes bildet eine moral-
auf Grund jeweils niedriger Bestrafungs- theologische Betrachtung der Problema:
quoten wird den erlegungen ZUT Straf- durch den Herausgeber. Johannes Gründe
rechtsreform kaum gerecht. wünscht die rage nach der achlichen Recht-
Der in urg und hilosophie fertigung S:  1nes JIuns S der nach der PCI-
ehrende rynst Stadter untersucht die AÄAus- sönlichen Schuld 'ennen und zeigt in
wirkungen der Abtreibungsproblematik auf Q“  ıner kurzen Auseinandersetzung mit den
die Partnerbeziehungen in der Ehe. St. klam- bisherigen Stellungnahmen der atholıischen
me:  x die thische Problematik des Schwan- 1r'! auf, nach seinem Verständnis

ler stärker E die rage der moralischengerschaftsabbruchs und zeig Extrem-
Schuld alg eines 'erschuldens S dem Strat-beispielen, welche Umstände, Motive und
recht ZiNng. ÄAus eser Sicht erkennt er diede schlu@ 1Nnes chwanger-ruchs können. Er i be- Bemühungen n die erung alt,

sonderen Wert auf die Feststellung, D-  .n ohne zugleich Vor ıner Gleichsetzung
sehr auf x  : konkrete Situation des Einzel- VO  j „straffrei” und sittlich erlaubt“
talles ankommt und anscheinend objektive WaTIne Sein Beitrag kann als eın dringen-
Gründe in Abhängigkeit von der jeweiligen der Appell die katholische - VOTI-
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rechtsreform nicht gewährleistet. Er fordert 
die Gesellschaft im ganzen auf, in einer 
großherzig anzulegenden Hilfsaktion (analog 
zur „Aktion Sorgenkind") mehr Möglich­
keiten für „gewollte Kinder" zu schaffen. 
Der Artikel läßt allerdings jeden Hinweis 
auf Familienplanung und Konzeptionsverhü­
tung vermissen. Die Auseinandersetzung mit 
den „Alternativ-Professoren" (so im Origi­
nal) ist nicht immer affektfrei. Die Gleich­
setzung minder schwerwiegender Eigentums­
delikte mit Verstößen gegen § 218 allein 
auf Grund jeweils niedriger Bestrafungs­
quoten wird den Oberlegungen zur Straf­
rechtsreform kaum gerecht. 
Der in Salzburg und Karlsruhe Philosophie 
lehrende Ernst Stadter untersucht die Aus­
wirkungen der Abtreibungsproblematik auf 
die Partnerbeziehungen in der Ehe. St. klam­
mert die ethische Problematik des Schwan­
gerschaftsabbruchs aus und zeigt an Extrem­
beispielen, welche Umstände, Motive und 
Gründe zum Entschluß eines Schwanger­
schaftsabbruchs führen können. Er legt be­
sonderen Wert auf die Feststellung, daß es 
sehr -auf die konkrete Situation des Einzel­
falles ankommt und anscheinend objektive 
Gründe in Abhängigkeit von der jeweiligen 
Situation sehr unterschiedliches Gewicht ha­
ben können. Beachtung_ verdient sein Hin­
weis, daß auch eine Anderung des Straf­
rechts das Gewicht des psychologischen Pro­
blems für die Betroffenen nicht verändern 
wird und diese auf Hilfe in der Verarbei­
tung des Konßiktes angewiesen bleiben wer­
den. 
Aus der Sicht des Gynäkologen zeigt in 
betont!r pers~nlicher Distanzierung Hanns. 
Lochmuller die gesundheitspolitischen As­
pekte des Schwangerschaftsabbruchs auf und 
stellt die zahlenmäßigen Auswirkungen an­
derer gesetzlicher Regelungen am Beispiel 
verschiedener Länder dar. In seiner Schilde­
rung der Handlungsmaxime des Arztes un­
terscheidet er klar zwischen der biologischen 
Interpretation der Embryonalentwicklung als 
eines einheitlichen Lebensvorganges und der 
ethischen Wertung, die er stark situations­
bedingt sieht. So ist seine wichtigste For­
derung an den Arzt, sich in klarer Erkennt­
nis seines Tuns nach jeweils gleichen Maß­
stäben zu entscheiden. Dem Gesetzgeber 
empfiehlt er mit engem Bezug zur Stellung­
nahme des Weltärztebundes und der darin 
enthaltenen (nach Meinung des Rezensenten 
unscharfen) Umschreibung des Gesundheits­
begriffes, die zu treffende Neuregelung stär­
ker auf medizinische Indikation abzustellen, 
die Entscheidung über die zutreffende In­
dikation aber einem Fachgremium zu über­
tragen. Entschieden tritt L. für die Inten­
sivierung der Empfängnisverhütung als dem 
besten Mittel ein, um der Vielzahl an Ab­
treibungen zu begegnen. 
Besonderes Interesse verdient der aus der 
Schulpr.axis stammende Bericht von Otto 
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Wanke über einen programmierten Unter­
richt, der die Schüler in die Lage versetzen 
soll, sich zu dem Problem des § 218 ein 
eigenes Urteil zu erarbeiten. Es spricht für 
diesen Versuch, daß er den Kindern nicht 
vorgefertigte Thesen nahezubringen versuchte 
und offenbar deren Urteil auch nicht unmit­
telbar beeinflußte. Dabei zeigte sich ein gro­
ßes Informationsbedürfnis der Jugendlieben 
und ein stark wachsender Wunsch nach per-
sönlicher Beratung. . 
Den Abschluß des Bandes bildet eine moral­
theologische Betrachtung der Problematik 
durch den Herausgeber. Johannes Gründel 
wünscht die Frage nach der sachlichen Recht­
fertigung eines Tuns von der nach der per­
sönlichen Schuld zu trennen und zeigt in 
einer kurzen Auseinandersetzung mit den 
bisherigen Stellungnahmen der katholischen 
Kirche auf, daß es nach seinem Verständnis 
hier stärker um die Frage der moralischen 
Schuld als eines Verschuldens vor dem Straf­
recht ging. Aus dieser Sicht erkennt er die 
Bemühungen um die Strafrechtsänderung an, 
nicht ohne zugleich vor einer Gleichsetzung 
von „straffrei" · und „sittlich erlaubt" zu 
warnen. Sein Beitrag kann als ein dringen­
der Appell an die katholische Kirche ver­
standen werden, zumindest im Falle der 
streng medizinischen Indikation nicht hinter 
den vielfältigen Reformbemühungen von 
juristischer Seite zurückzubleiben. 
Den Autoren wurde die Freiheit gelassen, 
in den ihnen vertrauten Fachausdrücken zu 
sprechen, die in einer zweiseitigen Erläute­
rung am Ende des Bandes in verständlicher 
Obertragung aufgeführt sind. Ein Verzeich­
nis der Mitarbeiter mit ihrem Werdegang 
und wissenschaftlichen Werk schließt den 
Band ab, der einen erheblichen Teil der 
breiten Diskussion enthält, die um Probleme 
der strafrechtlichen Beurteilung eines 
Schwangerschaftsabbruchs derzeit geführt 
wird. 
Bochum Klaus Hinrichsen 

KIRCHENRECHT 

DORDETT ALEXANDER, Kirchliche Ehe­
gerichte in der Krise. (153.) Wiener Dom­
Verlag, 1971, Kart. Iam. 
Auch das Recht ist nicht in allen Dingen 
sakrosankt und für immer etabliert. Das 
vorliegende Werk des Wiener Kanonisten ist 
ein echter Beitrag zum aggiornamento des 
Kirchenrechts - nur durch solche Arbeiten 
kann die Anregung Johannes XXIII. Wirk­
lichkeit werden - und zugleich eine wert­
volle Information über den Stand der wis­
senschaftlichen. Forschung. 
Nach einer guten Schilderung der öffent­
lichen Meinung geht Vf. auf die Probleme 
und Schwierigkeiten der kirchlichen Ehe­
gerichte ein. Die Kritik an den Mängeln, 
die abzustellen sind, ist objektiv fundiert, 


